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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1952

Norm

AußStrG §9 B2

Rechtssatz

Gegen den Beschluß, mit welchem dem Kurator einer entmündigten Aufgri4sberechtigten die Geltendmachung des

Aufgri4srechtes aufgetragen wird, hat der Sohn der Entmündigte, dem aus dern Nichtgeltendmachung dieses Rechtes

Vorteile erwachsen würden, kein Rekursrecht.
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